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(54) Kransilo für den Transport von schüttbaren Baustoffen

(57) Kransilo (1) für den Transport von schüttbaren
Baustoffen, wie Beton, Kies, Sand oder dgl., mit einem
oben durch eine Einfüllöffnung (2) beschickbaren Be-
hälter (3), der zur Entleerung an dem unteren Ende ei-
nen mittels Hebelgetriebe (31, 32) öffenbaren Klappen-
verschluss (4) aufweist und zum Abstellen an einem Ge-

stell (5) befestigt ist, wobei der Behälter (3) eine etwa
kreisrunde Einfüllöffnung (2) aufweist und in Auslauf-
richtung sich trichterförmig verjüngend ausgebildet ist,
derart, dass die sich an dem unteren Ende befindende
Auslauföffnung (7) in den eine etwa rechteckförmige
Entleerungsöffnung bildenden Klappenverschluss (4)
mündet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kransilo für den
Transport von schüttbaren Baustoffen, wie Beton, Kies,
Sand oder dgl., mit einem oben durch eine Einfüllöff-
nung beschickbaren Behälter, der zur Entleerung an
dem unteren Ende einen mittels Hebelgetriebe öffenba-
ren Klappenverschluss aufweist und zum Abstellen an
einem Gestell befestigt ist.
[0002] Kransilos dieser Art sind durch die CH 685831
A5 bekannt und haben sich in der Praxis gegenüber an-
deren Konstruktionen durch Solidität und Zuverlässig-
keit klar behauptet.
Sie werden in Grössen mit einem Aufnahmevermögen
von 600, 800, 1200 und 1500 Liter Inhalt auf Baustellen
benutzt, dort, wo Turmkrane für grössere Lasten einge-
setzt werden. Diese Kransilos weisen aufgrund des re-
lativ grossen Aufnahmevermögens und der dazu not-
wendigen Stabilität ein entsprechend hohes Eigenge-
wicht auf und können deshalb auf Baustellen geringeren
Ausmasses mit fehlender Transportkapazität nicht ein-
gesetzt werden. Denn die leichteren Turmkrane, sog.
Schnellmontagekrane weisen bei einer Reichweite von
max. 35 m am freien Auslegerende eine Tragkraft von
1000 kg und weniger auf, die nicht ausreicht, um 500
und mehr Litern Beton resp. 1470 kg insgesamt, mit die-
sen bekannten Kransilos über eine Distanz von mehr
als 20 m zu transportieren.
Dabei nimmt ein nach der bekannten Art aus Baustahl
gefertigter Kransilo einen zu hohen Gewichtsanteil ein,
um den in Fahrmischern zugeführten Beton auf eine ra-
tionelle Weise resp. in kurzer Zeit verarbeiten zu kön-
nen.
[0003] Zur Verwirklichung der Vorzüge eines Kransi-
los nach der CH 685831 A5 stellt sich an die vorliegende
Erfindung die Aufgabe nach einer geeigneten Funktio-
nalität und einem relativ niedrigen Eigengewicht mit op-
timalem Aufnahmevermögen.
D.h., es ist ein Kransilo zu schaffen, das in ungünstigen
Umgebungsverhältnissen, wenn es von einer Person
beispielsweise von schmalen Standflächen aus zu be-
dienen ist, einen hohen Bedienungskomfort und vorzüg-
liche funktionelle Einsatzeigenschaften aufweist.
[0004] Erfindungsgemäss ist die Aufgabe dadurch
gelöst, dass der Behälter eine etwa kreisrunde Beschik-
kungsöffnung aufweist und in Auslaufrichtung sich trich-
terförmig verjüngend ausgebildet ist, derart, dass die
sich an dem unteren Ende befindende Auslauföffnung
des Behälters in den beim Entleeren eine etwa recht-
eckförmige Oeffnung aufweisenden Klappenverschluss
mündet.
[0005] Für eine optimale Nutzung der durch die we-
nigstens annähernd kreisrunde Beschickungsöffnung,
die eine günstige Stabilität vermittelt, und die rechtecki-
ge Entleerungsöffnung des Klappenverschlusses mit ei-
ner dosierbaren Entnahme von Beton, Sand, Kies oder
dgl. aus dem Behälter, ist es wichtig, dass keine Toträu-
me am Auslaufende des Behälters und im Innern des

Klappenverschlusses existieren, in denen sich die Bau-
stoffe ansammeln und zur Aushärtung an Teilen des
Klappenverschlusses führen, sodass sie nurmehr mit
relativ hohem Aufwand und Folgeschäden von den Tei-
len gelöst werden können.
Dieses Ziel kann dadurch erreicht werden, indem der
Behältermantel auf seiner Höhe von einer kreisrunden
Beschickungsöffnung in eine etwa ovale oder eliptische
Auslauföffnung verlaufend verformt ist, sodass eine gro-
ße Auslauföffung am Behälter entstehen kann.
Es sollen jedenfalls im Vergleich mit den genannten be-
kannten Kransilos bezüglich der rechteckigen Entlee-
rungsöffnung an dem Behälter, in Draufsicht betrachtet
eckige Kanten vermieden werden, welchen nicht zuletzt
durch die zu entleerende, mit hohem Reibungszkoeffi-
zient wirkende Masse an der Auslauföffnung zu starkem
Verschleiss an der Behälterinnenwand beansprucht
würden.
[0006] Vorzugsweise ist die Auslauföffnung resp.
-kante, angepasst an die rechteckige Auslauföffnung
des Klappenverschlusses, mit abgerundeten Auslauf-
kanten ausgebildet. D.h., die Auslauföffnung des Behäl-
ters soll der Bewegung des Klappenbodens entspre-
chend an der Längs- und/oder Schmalseite wenigstens
annähernd gerade verlaufende Zwischenabschnitte
aufweisen.
[0007] Eine vortreffliche Auslauföffnung des Behäl-
ters kann dadurch erreicht werden, wenn der Ueber-
gang von der Längs- auf die Schmalseite der Auslauf-
öffnung jeweils als gekrümmter Abschnitt ausgebildet
ist, sodass eine optimale Abdichtung durch den Klap-
penverschluss an der Auslauföffnung des Behälters 3
entstehen kann.
[0008] Es lassen sich aufgrund der Behälterform gün-
stige Auslauf- resp. Entleerungsverhältnisse schaffen,
da der Kransilo am gesamten Umfang mit relativ steilen
Wandabschnitten, die gegenüber einer Senkrechten ei-
nen Winkel von 15° und weniger einschliessen, ausge-
bildet werden kann. Ein schädliches Klopfen an die
Wand des Behälters wegen unvollstädiger Entleerung
oder Brückenbildung kann somit vermieden werden.
[0009] Zur Verstärkung des Behälters gegen Bersten
des durch die Füllung entstehenden hohen Druckes auf
die Behälterwand, kann der Behälter durch Kanten an
dem Mantel, die von der Einfüll- zur Auslauföffnung ver-
laufen, verstärkt werden. Dies entspricht einer Optimie-
rungsmassnahme zur Erzielung eines geringen Ge-
wichts des Kransilos bei Verwendung von relativ dün-
nem Stahlblech.
[0010] Es wird vorgeschlagen, dass die Mantelblech-
dicke des Behälters 1,25 bis 1,75 mm, vorzugsweise 1,5
mm aufweist, die zur Optimierung gegen Verschleiss,
für eine hohe Zuverlässigkeit und ein günstiges Eigen-
gewicht beiträgt sowie den Gebrauch handelsüblicher
Blechtafel ermöglicht.
[0011] Zweckmässigerweise kann der Behälter am
Aussenumfang mit einem Verstärkungsring zwischen
Beschickungs- und Auslauföffnung versehen sein, der
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ohne spürbare Eigengewichtzunahme den relativ ho-
hen Leibungsdruck aufzunehmen vermag.
[0012] Wenn die Einfüllöffnung des Behälters durch
einen wulstartigen Rand ausgebildet ist, können beim
Auftreffen des Kransilos an festen Objekten Schäden
vermieden und dem Behälter eine grössere Steifigkeit
und Stabilität vermittelt werden.
[0013] Der wulstartige Rand kann auf eine einfache
Art durch ein mit dem Behältermantel durch Schweissen
verbundenes Rohr gebildet sein.
[0014] Es erweist sich bei der Behälterform als we-
sentlicher Vorteil, wenn der Behälter aus zwei etwa
gleichförmigen Mantelteilen gebildet ist, sodass eine
Fertigung vereinfacht werden kann.
[0015] Da die Mantelteile zu einem Behälter ver-
schweisst werden, ist es günstig, wenn erstere wenig-
stens in einem Randbereich entlang einer Mantelteile
überstehenden Lappen aufweisen.
[0016] Zur Verbesserung der Festigkeit des Behälters
können die partiell eine doppelte Behälterwand bilden-
den Lappen an dem oberen Behälterende zur Befesti-
gung einer Aufhängevorrichtung des Silos ausgebildet
sein, beispielsweise durch Aufhängeösen.
Wenn oberhalb der Auslauföffnung des Behälters am
Umfang eine Manschette durch Schweissen aufge-
bracht wird, dann kann diese zur Stabilität des Behälters
über diesen Bereich hinaus verhelfen.
[0017] Der einfachheithalber bildet die Auslauföff-
nung des Behälters eine Dichtungslippe gegenüber
dem Klappenverschluss, die gleichzeitig als eine Ver-
stärkung des Randbereichs gegen Verschleiss dienen
wird.
[0018] Vorteilhaft ist der Klappenverschluss mit an
dem Gestell angeordneten, mittels Bedienungshebel(n)
betätigbaren Hebelgetrieben antriebsverbunden, die ei-
ne Betätigung resp. die Bedienbarkeit des Klappenver-
schlusses aufgrund von Untersetzungsverhältnissen
erleichtert.
[0019] Das Gestell, an dem der Behälter befestigt ist,
weist in Draufsicht betrachtet vorzugsweise eine eine
rechteckige Form auf, deren Längsseite etwa parallel
zur Schwenkachse zweier den Klappenverschluss bil-
denden Klappenverschlusselementen verläuft; d.h., der
Behälter ist auf seiner ganzen Höhe gegen Aufprall-
schäden geschützt, einerseits durch den wulstartigen
oberen Rand der Einfüllöffnung und andererseits durch
das Gestell darunter. Dennoch übersteht das Gestell
den Behälter seitlich nicht.
[0020] Damit die Oeffnungs- und Schliesskräfte an
dem Klappenverschluss verteilt werden können, ist zum
Betätigen der beiden Klappenverschlusselemente an
den seitlichen Enden des Klappenverschlusses entlang
der Längsseite des Gestells und an diesem zweifach
gelagert eine Welle vorgesehen, die die Hebelgetriebe
verbindet.
[0021] Es erweist sich als einfache Vorrichtung, wenn
die beiden Klappenverschlusselemente an den seitli-
chen Enden jeweils mit ein Hebelgetriebe verbinden-

den, hebelartigen Antriebselementen versehen sind,
die derart ausgebildet sind, dass der Klappenverschluss
verwindungssteif ist, indem die Hebelgetriebe durch ei-
nen an der Welle befestigten zweiarmigen Hebel aus-
gebildet sind, dessen Hebelarme durch einen Lenker
mit jeweils einem Antriebselement gekoppelt sind.
[0022] Es ist einfach, wenn die einem Hebelgetriebe
zugeordneten Antriebselemente jeweils an einer ge-
meinsamen Schwenkachse gelagert sind.
[0023] Die Funktionsweise des Klappenverschlusses
ist zweckmässig so festgelegt, dass die Klappenver-
schlusselemente zum Oeffnen gegen eine Schliesskraft
verschwenkbar sind, wodurch die Menge des zu ent-
nehmenden Baustoffes leicht dosierbar ist.
[0024] Es kann u.a. zur seitlichen Beschickung von
Hohlräumen eine in eine unterhalb der Entleerungsöff-
nung des Kransilos in eine Betriebslage versetzbare
Auslaufschurre an dem Gestell befestigt sein, die an um
eine horizontale Achse verschwenkbaren Armen befe-
stigt ist und aus einer aufrechten Ausserbetriebslage
seitlich des Behälters in eine schräg abfallende Be-
triebslage schwenkbar ist.
[0025] Es erweist sich als einfach und bietet sich als
günstige Weiterausgestaltung an, wenn die Achsen der
schwenkbaren Klappenverschlusselemente zur Lage-
rung der Auslaufschurre benutzt werden können.
[0026] Anschliessend wird die Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung, auf die bezüglich aller in
der Beschreibung nicht näher erwähnten Einzelheiten
verwiesen wird, anhand eines Ausführungsbeispiels be-
schrieben. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemässen Kransilo in räumli-
cher Darstellung,

Fig. 2 eine Draufsicht auf den in Fig. 1 gezeigten
Kransilo,

Fig. 3 eine Ansicht der Bedienerseite des Kransilos,

Fig. 4 eine Seitenansicht des in Fig. 3 dargestellten
Kransilos,

Fig. 5 einen Schnitt durch den Behältermantel ge-
mäss V - V in Fig. 3 und

Fig. 6 einen Schnitt durch den Behältermantel ge-
mäss VI - VI in Fig. 3.

[0027] Die Fig. 1 bis 4 zeigen einen Kransilo 1 für den
Transport von schüttfähigen Baustoffen wie beispiels-
weise Beton, Kies, Sand oder dgl., mit einem von oben
durch eine Einfüllöffnung 2 beschickbaren Behälter 3,
der zur Entleerung an dem unteren Ende einen mittels
Hebelgetrieben 31, 32 öffenbaren Klappenverschluss 4
aufweist und zum Abstellen auf dem Boden oder einem
Gerüst etc. an einem Gestell 5 befestigt ist.
Der Behälter 3 weist eine kreisrunde Einfüllöffnung 2
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auf, an die ein Behältermantel 6 anschliesst und an dem
unteren Behälterende mit einer etwa ovalen oder elipti-
schen Auslauföffnung 7 endet. Eine kreisrunde Auslau-
föffnung hätte zur Folge, dass einerseits die Entlee-
rungsöffnung des Klappenverschlusses nicht optimal
genutzt werden könnte und andererseits eine rechtek-
kige Auslauföffnung eine unzureichende Festigkeit auf-
weisen würde. Deshalb ist die Auslauföffnung von einer
kreisrunden oder rechteckigen Form abweichend aus-
gestaltet, derart, dass sie einem Oval oder einer Elipse
wohl am nächsten kommt. Das heisst jedoch nicht, dass
die Auslauföffnung 7 in Draufsicht betrachtet eine reine
Oval- oder Elipsenform aufzuweisen hat, um der Erfin-
dung gerecht zu werden.
Zur Verstärkung gegen eine Verformung ist der Behälter
3 an der Einfüllöffnung 2 mit einem kreisrund geboge-
nen Stahlrohr 8 ausgebildet, das mit dem Behälterman-
tel 6 verschweisst ist.
Fig. 2 zeigt aus der Vogelschau eine Auslauföffnung 7
des Behälters 3 an der Längs- und der Schmalseite
durch wenigstens annähernd gerade verlaufende Zwi-
schenabschnitte 9, 10 ausgebildet, die Teil einer Recht-
eckform sind. Beide Abschnitte 9, 10 können durch un-
regelmässige Krümmungen auch aufgehoben werden,
sodass die Auslauföffnung 7 einer Elipse gleicht.
Die veranschaulichten Mantellinien des Behälterman-
tels 6 stellen nach aussen wirkende Kanten 11 dar, die
den Behältermantel 6 versteifen; die Anordnungsweise
der Kanten 11 und der Verlauf führen zu der ersichtli-
chen Auslauöffnung 7. Selbstverständlich könnte der
trichterförmige Behälter 3 auch einen kegelstumpfförmi-
gen Mantel ohne Kanten aufweisen.
Der Behältermantel 6 weist aufgrund der Auslauföff-
nung 7 unterschiedlich steile Mantellinien am Umfang
auf, die jedoch nicht mehr als 15° von einer Senkrechten
abweichen.
Idealerweise beträgt die Wandstärke des Behälters 3
1,25 bis 1,75 mm, vorzugsweise 1,5 mm, wobei sich
diesbezügliche Unterschiede bei der Ausgestaltung ei-
nes leichten Kransilos entsprechend bemerkbar ma-
chen.
Nicht dargestellt ist ein Verstärkungsring zwischen Ein-
füll- 2 und Auslauföffnung 7 am Umfang des Behälters
3, der insbesondere beim Befüllen des Behälters 3 den
hohen Leibungsdruck teilweise aufnimmt.
Das an der Einfüllöffnung 2 einen wulstartigen Rand bil-
dende Stahlrohr 8 ist mit dem Behältermantel 6 ver-
schweisst, vorzugsweise so, dass die Schweissnaht an
die Innen- oder Aussenrundung des Stahlrohres 8 stu-
fenlos übergeht.
Der Behältermantel 6 besteht aus zwei zumindest an-
nähernd gleichförmigen Mantelteilen 12, 13, die an-
schliessend an eine Mantellinie in einem Randbereich
durch einen Lappen 54 ausgebildet sind, der mit dem
Randbereich des anstossenden Mantelteils 13, 12 über-
lappend verschweisst ist. Der mit dem anderen Mantel-
teil 12, 13 zu verschweissende Lappen 54 eines Man-
telteils 12, 13 ist an dem Mantelteil 12, 13 abgestuft an-

geordnet, sodass eine vorschriftsmässige Schweissung
an den Mantelteilen 12, 13 durchgeführt werden kann,
die über die Breite eines Lappens 54 eine doppelte Be-
hälterwand bildet (siehe Fig. 5).
Es entstehen auf diese Weise an dem Behältermantel
6 zwei sich gegenüberliegende, von oben nach unten
verlaufende verstärkte Behälterabschnitte, die sich da-
zu eignen, dass an dem oberen Ende eine Aufhänge-
vorrichtung 14 befestigt ist, an denen der Kransilo 1 zum
Transport aufgehängt wird. Die Aufhängevorrichtung 14
ist auf jeder Seite der Einfüllöffnung 2 aus zwei Oesen
15, 16 mit Durchtrittsöffnungen 17 gebildet, durch die
eine Seil- oder Kettenbefestigungsvorrichtung (nicht
dargestellt), beispielsweise ein Kuhmaul, hindurchge-
führt wird.
Oberhalb der Auslauföffnung 7 ist an dem Behälter 3
eine diesen einfassende Manschette 18 befestigt, vor-
zugsweise mit dem Behältermantel 6 verschweisst.
Die Manschette 18 ist am unteren Ende, zumindest in
Teilbereichen am Umfang, durch einen senkrechten Ab-
schnitt 19 ausgestaltet, der den auslaufenden Baustof-
fen im Randbereich eine senkrechte Bewegungsrich-
tung verleiht, d.h., dass der Behälter 3 vor der Auslauf-
öffnung 7 einen senkrechten Abschnitt aufweist, der an
der massgebenden Behälterform jedoch nichts ändert.
Zumindest an den Zwischenabschnitten 9 der Auslauf-
öffnung 7 resp. darüber hinaus ist die Manschette 18
zur Versteifung der Wand auf diesen längeren Abschnit-
ten nach aussen abgekröft ausgebildet (siehe Fig. 6).
Die Auslauföffnung 7, ob mit oder ohne senkrechtem
Auslaufabschnitt 19 an der Manschette 18, weist an ih-
rem unteren Ende eine gegenüber dem Klappenver-
schluss 4 wirkende Dichtungslippe 20 auf.
Der Klappenverschluss 4 besteht aus zwei entgegen-
gesetzt schwenkbaren, zusammenwirkenden Klappen-
verschlusselementen 21, 22, die jeweils ein nach dem
Schwenkradius gebogenes Bodenblech 23, 24 aufwei-
sen, welche beim Oeffnen und Schliessen des Klappen-
verschlusses 4 sich entlang der Dichtungslippe 20 be-
wegen.
Der Klappenverschluss 4 bzw. die Klappenverschlus-
selemente 21, 22 sind jeweils an sich gegenüberliegen-
den Querstreben 25, 26 des in Draufsicht betrachtet
rechteckigen Gestells 5 um eine horizontale Achse 27,
28 schwenkbar gelagert. Hierzu sind an den Klappen-
verschlusselementen 21, 22 beidseits hebelartige An-
triebselemente 29, 30 vorgesehen, die mit jeweils einem
Hebelgetriebe 31, 32 antriebsverbunden sind. Diese
Hebelgetriebe 31, 32, die jeweils einem seitlichen Klap-
penverschlussende zugeordnet sind, weisen zweiarmi-
ge (gestreckte) Hebel 33, 34 auf, die an einer Welle 35
befestigt und deren Hebelarme 38, 39 durch jeweils ei-
nen Lenker 36, 37 mit den Klappenverschlusselemen-
ten 21, 22 verbunden sind.
Die Welle wiederum ist an den Längsenden des Gestells
5 in Lagerböcken 40 gelagert und besitzt beidenends
einen fest angeordneten Bedienungshebel 41, mit de-
nen der Klappenverschluss 4 öffen- und schliessbar ist.
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Die Längsseiten des Gestells 5 verlaufen wenigstens
annähernd parallel zur Schwenkachse des Klappenver-
schlusses 4.
Das Oeffnen des Klappenverschlusses 4 erfolgt gegen
eine Schliesskraft, wozu eine mit dem zweiarmigen (ge-
streckten) Hebel 33, 34 und dem Gestell 5 verbundene
Feder 53 angeordnet ist.
Die Hebelgetriebe 31, 32 sind von einem Gehäuse 42
gegen äussere Einflüsse geschützt.
Im übrigen ist der Kransilo 1 mit einer unterhalb der Ent-
leerungsöffnung des Klappenverschlusses 4 in eine Be-
triebslage versetzbaren Auslaufschurre 43 versehen,
die an um eine horizontale Achse verschwenkbaren Ar-
men 44, 45 befestigt ist und aus einer aufrechten Aus-
serbetriebslage neben dem Behälter 3 -wie in den Fig.
1 und 4 gezeigt- in eine schräg abfallende Betriebslage
schwenkbar ist.
Um die Auslaufschurre 43 in der Ausserbetriebslage ge-
mäss Fig. 4 halten zu können, ist jeweils eine Gasdruck-
feder 55 vorgesehen, die mit den Enden einerseits an
dem Gestell 5 befestigt und andererseits mit einem Arm
44, 45 verbunden ist, derart, dass die Auslaufschurre
43 nach einer Schwenkbewegung von der Gasdruckfe-
der 55 auch in der Betriebslage gehalten wird.
Selbstverständlich könnte zum gleichen Zweck auch ei-
ne selbsttätig wirkende Feder verwendet werden.
Das Gestell 5 weist vier an den Behälter 3 verlaufende
und an diesem einseitig befestigte Stützbeine 46 auf,
die durch Quer- 25, 26, 47, 48 und Längsstreben 49, 50,
51 verbunden sind, so dass ein kastenähnliches Gebil-
de mit hoher Standfestigkeit entsteht, wobei die Welle
35 die vierte Längsstrebe bildet.
Weiterhin sind an den Streben und Stützbeinen Hand-
griffe 52 befestigt, die der Manipulation des Kransilos
dienen.

Patentansprüche

1. Kransilo (1) für den Transport von schüttbaren Bau-
stoffen, wie Beton, Kies, Sand oder dgl., mit einem
oben durch eine Einfüllöffnung (2) beschickbaren
Behälter (3), der zur Entleerung an dem unteren En-
de einen mittels Hebelgetriebe (31, 32) öffenbaren
Klappenverschluss (4) aufweist und zum Abstellen
an einem Gestell (5) befestigt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Behälter (3) eine etwa kreisrun-
de Einfüllöffnung (2) aufweist und in Auslaufrich-
tung sich trichterförmig verjüngend ausgebildet ist,
derart, dass die sich an dem unteren Ende befin-
dende Auslauföffnung (7) des Behälters in den eine
etwa rechteckförmige Entleerungsöffnung aufwei-
senden Klappenverschluss (4) mündet.

2. Silo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Behältermantel (6) von einer runden Ein-
füllöffnung (2) in eine etwa ovale oder eliptische
Auslauföffnung (7) übergeht.

3. Silo nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auslauföffnung (7) des Behäl-
ters (3) an der Längs- und/oder Schmalseite wenig-
stens annähernd gerade verlaufende Zwischenab-
schnitte (9, 10) eines Rechtecks aufweist.

4. Silo nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Uebergang von der Längs- auf
die Schmalseite der Auslauföffnung (7) jeweils als
gekrümmter Abschnitt ausgebildet ist.

5. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mantellinien des Behäl-
ters (3) zur Senkrechten einen Winkel von maximal
15° bilden.

6. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Behältermantel (69 am
Umfang verteilt, von der Einfüllzur Auslauföffnung
(7) verlaufende Kanten (11) aufweist.

7. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, das die Wandstärke des Behäl-
termantels (6) zwischen 1,3 und 1,7 mm beträgt.

8. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Behälter (3) zwischen
Einfüll- (2) und Auslaufsöffnung (7) am Umfang ei-
nen Verstärkungsring aufweist.

9. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einfüllöffnung (2) durch
einen wulstartigen Rand ausgebildet ist.

10. Silo nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der wulstartige Rand durch ein mit dem Be-
hältermantel (6) durch Schweissen verbundenes
Rohr (8) gebildet ist.

11. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Behälter (3) aus zwei
etwa gleichförmigen Mantelteilen (12, 13) gebildet
ist.

12. Silo nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein entlang einer Mantellinie ver-
laufender Randbereich des Mantelteils (12, 13)
durch einen mit dem anderen Mantelteil (13, 12)
verschweissbaren Lappen (54) ausgebildet ist.

13. Silo nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem oberen Behälterende der durch den
Lappen (54) gebildeten doppelten Behälterwand ei-
ne Aufhängevorrichtung (14), beispielsweise aus
sich gegenüberstehenden Oesen (15, 16) befestigt
ist.

14. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch
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gekennzeichnet, dass oberhalb der Auslauföff-
nung (7) des Behälters (3) an dessen Umfang eine
Manschette (18) befestigt ist.

15. Silo nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Manschette (18) am unteren Ende einen
senkrechten Auslaufabschnitt (19) aufweist.

16. Silo nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auslauföffnung (7) des Behäl-
ters (3) gegenüber dem Klappenverschluss (4) als
eine Dichtungslippe (20) wirkend ausgebildet ist.

17. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch
gekennzeichne, dass der Klappenverschluss (4)
mit an dem Gestell (5) angeordneten, mittels we-
nigstens eines Bedienungshebels (41) betätigba-
ren Hebelgetrieben (31, 32) antriebsverbunden ist.

18. Silo nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gestell (5) in Draufsicht betrachtet eine
rechteckige Form aufweist, deren Längsseite we-
nigstens annähernd parallel zur Schwenkachse des
Klappenverschlusses (4) verläuft.

19. Silo nach einem der Ansprüche 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hebelgetriebe
(31, 32) durch eine gemeinsame, entlang der
Längsseite des Gestells (5) angeordnete Welle (35)
verbunden sind.

20. Silo nach einem der Ansprüche 17 bis 19, mit einem
Klappenverschluss (4) aus zwei schwenkbaren
Klappenverschlusselementen (21, 22), die an den
seitlichen Enden jeweils ein mit einem Hebelgetrie-
be (31, 32) verbundenes hebelartiges Antriebsele-
ment (29, 30) aufweisen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hebelgetriebe (31, 32) durch jeweils
einen an der Welle (35) befestigten zweiarmigen
Hebel (33, 34) ausgebildet sind, dessen Hebelarme
(38, 39) durch einen Lenker (36, 37) mit jeweils ei-
nem Antriebselement (29, 30) gekoppelt sind.

21. Silo nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet,
dass die einem Hebelgetriebe (31, 32) zugeordne-
ten Antriebselemente (29, 30) jeweils an einer ge-
meinsamen Schwenkachse (27, 28) gelagert sind.

22. Silo nach einem der Ansprüche 20 und 21, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klappenverschlussele-
mente (21, 22) zum Oeffnen des Klappenverschlus-
ses (4) gegen eine Schliesskraft verschwenkbar
sind.

23. Silo nach einem der Ansprüche 1 bis 22, mit einer
in eine unterhalb der Entleerungsöffnung des Silos
(1) in eine Betriebslage versetzbaren Auslaufschur-
re (43), dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-

laufschurre (43) an um eine horizontale Achse ver-
schwenkbaren Armen (44, 45) befestigt ist und aus
einer aufrechten Ausserbetriebslage neben dem
Behälter (3) in eine schräg abfallende Betriebslage
schwenkbar ist.

24. Silo nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schwenkachse (27, 28) der Klappenver-
schlusselemente (21, 22) zur Lagerung der Aus-
laufschurre (43) ausgebildet ist.
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